
Elternzeit: sich selber vertreten / Verdienst
Beitrag von „Susannea“ vom 6. September 2016 10:58

Zitat von Veronica Mars

War nicht die Idee hinter dem 24-monatigem Elterngeld, dass man da hinzuverdienen
kann? Das wäre doch voll unlogisch, wenn es dann doch angerechnet werden würde.

Die Idee war, dass man früher wieder einsteigt, also wird es weniger angerechnet (bei dem
Beispiel hier, merkt man die Anrechnung ja z.B. gar nicht!). Angerechnet wurde es schon immer
und nein es ging definitiv nicht ums dazu verdienen können 
Wie gesagt, ums früher einsteigen und das evtl. in Teilzeit.

Und ob du es unlogisch findest oder nicht, scheint die Regierung nicht interessiert zu haben, als
sie es ins Gesetz geschrieben hat 
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